
Satzung des Vereins  

„Engel in der Not - Nachbarschaftshilfe Landshut e. V.“ 
 
 
§ 1 (Name, Sitz, Zweck) 
 
Der Verein Engel in der Not - Nachbarschaftshilfe Landshut e. V. mit Sitz in Landshut verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. 
 
§ 2. Zweck des Vereins 
 
Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftliche Zwecke.  
Die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen erfolgt für alle Hilfesuchenden. 
 
2.1 gemeinnützig durch: 
 
a. die Förderung der Jugend- und Altenhilfe 

b. die Unterstützung von Personen in Verrichtungen des täglichen Lebens, 
die zu dem Personenkreis des § 53 AO gehören 

c. die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der 
Hausaufgabenbetreuung 

d. die Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, 
Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, 
Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte sowie Opfer 
von Straftaten; Förderung des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und Katastrophenopfer; 
Förderung des Suchdienstes für Vermisste; Förderung der Hilfe für Menschen, die 
aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder ihrer geschlechtlichen Orientierung 
diskriminiert werden; 

e. die Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes sowie 
Unfallverhütung; 

f. die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten des 
Völkerverständigungsgedankens; 

g. die Förderung des Tierschutzes; 

h. die Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz; 

i. die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern; 

j. die Förderung der Kriminalprävention; 

k. die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, 
mildtätiger und kirchlicher Zwecke; 

 
2.2 mildtätig durch die selbstlose Unterstützung von Personen, die auf die Hilfe anderer 

angewiesen sind wegen: 

- akuter Störungen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes, 

- dauernd geringer eigener finanzieller Möglichkeiten (Einkommen bis zum Vierfachen bzw. 
Fünffachen des örtlichen Sozialhilfesatzes, 

- überraschend eingetretener wirtschaftlicher Notlage. 
 
  



3. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 
 
a. Besuchsdienste bei alten oder hilfsbedürftigen Personen 

b. Begleitung von alten oder hilfsbedürftigen Personen, z. B. bei Behördengängen, 
Arztbesuchen 

c. Hilfe im Haushalt im Krankheitsfall, z. B. nach Entlassung aus dem Krankenhaus 

d. kleinere Reparaturhilfen im Haushalt von Personen, die die Voraussetzungen des § 53 AO 
erfüllen 

e. Tiersitting und Versorgung von Haustieren 

f. Betreuung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch 
Hausaufgabenhilfe, Nachhilfe 

g. Unterstützung finanziell bedürftiger Familien 

h. Unterstützung finanziell bedürftiger Personen, die von Wohnungsverlust bedroht sind 

i. Fortbildung der aktiven Mitglieder durch Vorträge und Seminare mit dem Ziel, die Qualität 
der angebotenen Hilfeleistungen sicher zu stellen. 

j. Die Unterstützung von Geflüchteten durch Betreuung und Begleitung, Kleiderspenden, 
Lebensmittelspenden, Unterstützung bei der Wohnungssuche, Kommunikation und der 
Integration, Verschickung von Hilfsgütern in Kriegs- und Katastrophengebiete. 

k. Unterstützung von Menschen, die unter Diskriminierung jeglicher Art leiden 

i. Durch Moderation in sozialen Medien bieten wir Plattformen für die Vermittlung von 
ausschließlich privaten Hilfsangeboten und Hilfsanfragen außerhalb des Vereins. 

 
§ 3 Mittel des Vereins 
 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
§ 4 Ausgaben und Vergütungen 
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
§ 5 Aktive Mitglieder 
 
1. Der Verein erfüllt seine satzungsmäßigen Zwecke durch die aktiven Mitglieder, die als 

Hilfspersonen des Vereins i. S. d. § 57 Abs. 1 AO tätig werden. Sie unterliegen im Rahmen 
der Ausübung ihrer Tätigkeit stets den Weisungen des Vereins. 

 
2. Die Mitglieder erhalten für Ihre Einsätze keine finanzielle Vergütung. 
 
  



§ 6 Mitgliedschaft 
 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. 
 
2. Über die Aufnahme entscheidet nachschriftlichem Antrag der Vorstand. Bei 

Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. 
 
3. Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig. Er muss schriftlich gegenüber dem 

Vorstand erklärt werden. 
 
4. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober 

Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss entscheidet die 
Vorstandschaft. 

 
5. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds (bei juristischen Personen mit deren 

Erlöschen). 
 
6. Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber dem 

Vereinsvermögen. 
 
7. Die Mitglieder haben Mitgliedsbeiträge zu leisten. Die Höhe und Fälligkeit der 

Mitgliedsbeiträge werden durch die Mitgliederversammlung festgesetzt. 
 
 

§ 7 Vorstand 
 
1. Der Gesamtvorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, 

dem Kassier und dem Schriftführer. 
 
2. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden und dem 2. 

Vorsitzenden. Jeder von ihnen vertritt den Verein einzeln. 
 
3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

Er bleibt jedoch so lange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt ist. 
 
4. Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die Mitgliederversammlung kann eine 

jährliche pauschale Tätigkeitsvergütung für Vorstandsmitglieder beschließen. 
 
§ 8 Kassenprüfer 
 
Der Kassenprüfer wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. Er bleibt jedoch so lange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt ist. 
 
  



§ 9 Mitgliederversammlung 
 
1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerdem muss eine 

Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert 
oder wenn mindestens 3/10 der Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe verlangt. 

 
2. Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich oder in Textform i. S. d. § 126 b 

BGB unter Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen und unter 
Angabe der Tagesordnung mindestens 14 Tage vorher einzuberufen per E-Mail an die 
zuletzt bekannte E-Mail-Adresse oder per Post, wenn keine Mail vorhanden ist. Außerdem 
wird die Einladung in den Medien (Online- und Printmedien sowie auf der Homepage des 
Vereins) angekündigt. 

 
3. Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der 2. 

Vorsitzende. Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein Versammlungsleiter von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der Schriftführer nicht anwesend ist, wird auch 
dieser von der Mitgliederversammlung bestimmt. 

 
4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 

der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 
5. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur Änderung der Satzung und des 
Vereinszwecks ist jedoch eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich. 

 
6. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben ist. 
 
 

§ 10 (Auflösung, Anfall des Vereinsvermögens) 
 
1.  Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen gültigen Stimmen 

erforderlich. 
 
2. Bei Auflösung des Vereins, Entzugs der Rechtsfähigkeit oder bei Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige und mildtätige Zwecke zu verwenden hat. 

 

Landshut, 11.08.2023 


